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Regeln zur Nutzung von Handys und 
elektronischen Geräten* 

▪ Mein Handy und/oder mein elektronisches Gerät bleibt während 
der gesamten Unterrichtszeit (8:00 -16:15 Uhr) auf dem 
Schulareal und in allen von der Schule benutzten Räumen lautlos 
und nicht sichtbar aufbewahrt. Für die Hort-Kinder gilt dies zu 
folgenden Zeiten: 7:00 -18:00 Uhr. 

▪ Bei Nichteinhalten dieser Regel wird mein Handy und/oder 
mein elektronisches Gerät von der Aufsichts- oder 
Lehrperson bis zum Ende des Schultages eingezogen. 

▪ Bei wiederholtem Nichteinhalten wird mein Handy und/oder 
mein elektronisches Gerät eingezogen und muss von meinen 
Eltern bei der Lehr- oder Betreuungsperson abgeholt werden. 

▪ Nach dem 3. Nichteinhalten erhalte ich auf dem Schulareal ein generelles 
Verbot für mein Handy und/oder mein elektronisches Gerät.  
Meine Eltern werden darüber schriftlich von der Schulleitung informiert. 

 
Auf Exkursionen und in Lagern gilt ein striktes Verbot für Handys und/oder 
elektronische Geräte. Sind in Ausnahmefällen Handys und/oder elektronische 
Geräte zur Erfüllung von besonderen Aufträgen nötig, kann die Lehrperson die 
Mitnahme erlauben. Die Lehrperson regelt die konkrete Nutzung. 
 
*Elektronische Geräte beinhaltet auch alle Smartwatches und Tracking-Uhren. 


